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Nächstes Amtsblatt

Die nächste Ausgabe erscheint am
Freitag, dem 19. August 2022

Redaktions- und Annahmeschluss ist
Freitag, der 12. August 2022

Die übernächste Ausgabe erscheint am
Freitag, dem 16. September 2022

Redaktions- und Annahmeschluss ist
Freitag, der 9. September 2022

Aus der Arbeit des Stadtrates

Stadtratssitzung am 20. Juni
Diese öffentliche Sitzung fand im Heimatvereinshaus 
Drehsa statt. Dabei wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Anträge auf Aufnahme von Wegen in das Straßenbestands-
verzeichnis
Der Stadtrat befasste sich bereits zum wiederholten Mal mit 
dieser Thematik. Durch die endgültige gesetzliche Fristset-
zung werden bis Ende 2022 alle jene öffentlichen Wege in 
das Straßenbestandsverzeichnis aufgenommen, wo das 
bisher noch nicht erfolgt war. Dabei ist vom Stadtrat zu 
jedem Weg zu entscheiden, ob diese Bestandsaufnahme 
gerechtfertigt ist. In den meisten Fällen führen diese Wege 
auch über Grundstücke, welche sich in Privateigentum 
befinden. Deshalb ging der Abwägung im Stadtrat jeweils 
eine gründliche Prüfung der Gegebenheiten voraus. Ange-
stoßen wurde die Recherche rund 50 Anträge, welche nach 
dem öffentlichen Aufruf im Jahr 2020 durch jeden Bürger 
gestellt werden konnte.
Der Stadtrat der Stadt Weißenberg lehnte die Aufnahme 
des Weges GR_6 (Gemarkung Gröditz – Flurstück 540, 542) 
in das Bestandsverzeichnis der beschränkt-öffentlichen 
Wege ab.
Der Stadtrat der Stadt Weißenberg beschloss, den Weg 
WU_2 (Gemarkung Wurschen – Flurstück 179/6, 203/12, 
203/a, Schulweg) in das Bestandsverzeichnis der 
beschränkt-öffentlichen Wege aufzunehmen.
Der Stadtrat der Stadt Weißenberg beschloss die Aufnahme 
des Weges BE_3 (in der Gemarkung Belgern – Flurstück 330 
und Gemarkung Wurschen – Flurstück 328/1, 331) in das 
Bestandsverzeichnis der beschränkt-öffentlichen Wege.

LEADER Entwicklungsstrategie der OHTL
Die Stadt Weißenberg hat beschlossen mit fünfzehn 
anderen Gemeinden als LEADER-Region OHTL die Förderung 
der nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes in der 
Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft zu unterstützen 
und bei Erstellung und Umsetzung der LEADER-Entwick-
lungsstrategie (LES) mitzuwirken. Der Verein zur Entwick-
lung der OHTL e. V. hat als Träger der ländlichen Entwick-
lung im Zeitraum November 2021 bis Mai 2022 die neue LES 
unter Mitwirkung der örtlichen Gemeinschaft mit folgenden 
Zielen erarbeitet:

Die Stadtverwaltung Weißenberg gratuliert 
in den Monaten Juli und August 2022 allen 
Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag und 
wünscht alles Gute und viel Lebensfreude!
Rainer Kunze am 15.07. zum 80. Geburtstag
Drehsa
Kurt Vogel am 06.08. zum 70. Geburtstag
Särka
Birgit Arndt am 09.08. zum 70. Geburtstag
Kotitz

Nachdem wir vor fast genau einem Jahr die Eröffnung 
unseres Spielplatzes feierten, wollten wir dieses Jahr daran 
anknüpfen und wieder ein Fest feiern, wo unsere Kleinen im 
Mittelpunkt stehen.

Dazu luden wir am 8. Juli nachmittags auf unseren Dorfplatz 
ein und ca. 170 Gäste folgten dieser Einladung. Nachdem 
der Tag frisch und wolkenverhangen startete, zeigte sich am 
Nachmittag die Sonne und es bildete sich sofort nach 
Ankunft das Eiswagens eine lange Schlange daran. Auch die 
3 Ponys waren heiß begehrt und so warteten die Kids bis sie 
an der Reihe waren um eine kleine Runde durch Drehsa zu 
reiten. Beim Kinderschminken konnten sich die Kleinen 
dann noch zu Tigern oder Trickfilmfiguren verwandeln 
lassen. Und auch die Ballonmodellage kam wieder sehr gut 
an und so konnten sich die Kinder über Blumen, Tiere oder 
schicke Armbänder aus kleinen Luftballons erfreuen. Beim 
Toben auf den zwei Hüpfburgen konnten sich die Kids dann 
noch richtig verausgaben und anschließend bei kostenloser 
Fassbrause und Hotdogs wieder stärken. Und auch für das 
leibliche Wohl der Eltern war mit Bratwurst, Steak und Fass-
bier ausreichend gesorgt. Auf diesem Weg bedanken wir 
uns noch einmal herzlich bei denjenigen, die vor, während 
und nach dem Fest mit geholfen haben und auch bei denen, 
die finanziell oder materiell uns unterstützt haben und 
somit unser Fest wieder zu einer gelungenen Veranstaltung 
gemacht haben.

Cornelia Dietze 
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1. Verbesserung der ländlichen Lebensqualität
2. Unterstützung einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung
3. Stärkung von Tourismus und Naherholung sowie Natur 

und Umwelt
4. Ausbau und Unterstützung der Fischerei

Voraussichtlich werden der OHTL-Region im Förderzeitraum 
2023 bis 2027 rund 6,88 Mio. Euro an Fördermitteln zur 
Umsetzung der Strategie bereit stehen.

Der Stadtrat der Stadt Weißenberg erteilt die Zustimmung 
zur LEADER-Entwicklungsstrategie für die EU-Förderperiode 
2023 bis 2027.

Feststellung Jahresabschluss AWG 2020
Nachdem die MENOS GmbH in der Gesellschafterversamm-
lung mit der Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2020 
beauftragt wurde und die Prüfung in der Zeit von März/
April 2022 durchgeführt wurde, wurde am 29. April 2022 
der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Der 
Jahresabschluss 2020 schließt mit einem Fehlbetrag von 
– 59.463,14 € der sich zum Vorjahr (– 58.805,43 €) gering-
fügig erhöhte. Die Bilanzsumme erhöht sich auf Grund der 
umfangreichen Investitionen auf 8,051 Mio €.

Nach der Regelung der SächsGemO in Verbindung mit dem 
Handelsgesetzbuch unterliegen kommunale GmbH’s der 
Prüfungspflicht durch einen unabhängigen Prüfer. Dieser 
Prüfer erstellt einen Bericht über die Prüfung des Jahresab-
schlusses der auch die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung beinhaltet. Der Jahresfehlbetrag ist im 
vollen Umfang durch Eigenkapital gedeckt. Er soll auf neue 
Rechnung vorgetragen werden.

Der Stadtrat beschloss:
1. Auf der Grundlage des uneingeschränkten Bestäti-

gungsvermerkes vom 29. April 2022 ermächtigt der 
Stadtrat den Bürgermeister in der Gesellschafterver-
sammlung den Jahresabschluss der AWG 2020 mit 
einem Jahresergebnis von - 59.463,14 € festzustellen.

2. Der Verlust soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
3. Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsleitung sollen die 

Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 erteilt werden.

Vergabe von Aufträgen – Ausstattung Grundschule
In der Grundschule werden sowohl im Lehrerzimmer, als 
auch im Lern- und Lehrmittelzimmer Schränke die alle über 
30 Jahre alt sind, verwendet. Im Zuge der Umsetzung des 
Digitalpaktes wurde die weitere Nutzung des Computerkabi-
netts welches in einem Klassenzimmer im 1. Obergeschoss 
liegt und gleichzeitig als Lern- und Lehrmittelzimmer genutzt 
wird, diskutiert. Insgesamt wurde schulintern und dann mit 
der Stadtverwaltung die weitere Raumnutzung für diesen 
Raum und das Lehrerzimmer und das Zimmer der Sekretärin 
besprochen. Im Ergebnis dessen spricht sich die Schule für 
die Nutzung des bisherigen Computerkabinetts mit Lern- 
und Lehrmittel als neues Lehrerzimmer mit Lern- und Lehr-
mitteln aus und der Verlegung des Sekretariats vom 1. OG 
ins dann ehemalige Lehrerzimmer im EG aus, so dass die 
Schulsekretärin zukünftig direkt neben dem Eingang und in 
unmittelbarer Nähe zum Schulleiter arbeitet.

Der Stadtrat der Stadt Weißenberg beschloss, die Firma 
Bürozentrum Bautzen mit der Lieferung der Regale und 
Schränke für die Grundschule Weißenberg zum Preis von 
11.453,75 Euro brutto zu beauftragen.

Einladung zur nächsten Stadtratssitzung

Einladung zur nächsten Stadtratssitzung
Die nächste Sitzung des Stadtrates findet am
Montag, 15.08.2022, um 19:00 Uhr statt.
Die förmliche Tagesordnung entnehmen Sie bitte der 
ortsüblichen Bekanntmachung im Mitteilungsblatt des 
Landkreises, Ausgabe Bautzen.
Die Bürgerschaft ist herzlich dazu eingeladen.

Informationen aus dem Bürgerbüro

Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro geschlossen
Vom 01.08. bis 12.08.2022 bleibt das Einwohnermel-
deamt (An-, Ab- und Ummeldung; Führungszeugnis; 
Meldebescheinigung; Personalausweis; Reisepass; 
Beglaubigung; Gewerbeamt) in Weißenberg geschlossen.
Ab dem 15.08.2022 ist das Bürgerbüro für Sie wieder 
geöffnet.

Stadtverwaltung Weißenberg

Wahlergebnisse der Bürgermeister- und Land-
ratswahl im zweiten Wahlgang am 03.07.2022 in 
der Stadt Weißenberg
Am Sonntag, dem 03.07.2022 waren alle wahlberechtigten 
Bürger/innen aufgerufen die/den nächste/n Bürgermeister/
in für die Stadt Weißenberg und auch den nächsten Landrat 
für den Landkreis Bautzen zu wählen. In Weißenberg 
gab es insgesamt drei Wahlbezirke in denen die Bürger/
innen ihre Stimmen abgeben durften. Zusätzlich hatten 
die Bürger/innen im Vorfeld die Möglichkeit per Briefwahl 
ihre Stimmen abzugeben, falls sie am Wahlsonntag selbst 
verhindert waren. Jede/r Wähler/in konnte eine Stimme bei 
der Bürgermeisterwahl und auch eine Stimme bei der Land-
ratswahl abgeben. Im zweiten Wahlgang ist gewählt, wer die 
höchste Stimmenzahl auf sich vereint; bei Stimmengleich-
heit entscheidet das Los. In den nachfolgenden Tabellen 
und Grafiken sind die Wahlergebnisse der einzelnen Wahl-
bezirke sowie für gesamt Weißenberg für die Bürgermeister-
wahl und für die Landratswahl dargestellt.

A) Bürgermeisterwahl
1. Übersicht Wahlberechtigte und Wahlbeteiligung Bürger-
meisterwahl

Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung
Weißenberg 
gesamt

2497 1564 62,64 %

Wahlbezirk 274 
(Weißenberg)

1319 610 46,25 %

Wahlbezirk 275 
(Wurschen)

590 282 47,80 %

Wahlbezirk 276 
(Särka)

588 265 45,07 %

Wahlbezirk 970 
(Briefwahl)

- 407 -

Die Wahlbeteiligung von 62,64 % für gesamt Weißenberg 
ergibt sich aufgrund der direkten Wahlbeteiligung am Wahl-
sonntag in den drei Wahllokalen und zusätzlich aus den 
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B) Landratswahl
1. Übersicht Wahlberechtigte und Wahlbeteiligung Landratswahl

Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung
Weißenberg gesamt 2506 1564 62,41 %
Wahlbezirk 274
(Weißenberg)

1323 610 46,11 %

Wahlbezirk 275
(Wurschen)

593 282 47,55 %

Wahlbezirk 276
(Särka)

590 265 44,91 %

Wahlbezirk 970
(Briefwahl)

- 407 -

über 407 abgegebenen Briefwahlunterlagen, die ebenfalls 
am Wahlsonntag ausgezählt wurden.

2. Übersicht der abgegebenen gültigen Stimmen in der 
Bürgermeisterwahl auf die einzelnen Wahlvorschläge

Gewählt wurde Jürgen Arlt, da auf ihn die meisten abgege-
benen gültigen Stimmen (insgesamt 896) entfallen sind!

3. Grafische Darstellung der prozentualen Stimmenvertei-
lung auf die einzelnen Kandidaten bei der Bürgermeister-
wahl der Stadt Weißenberg

Peschel, Frank
(AfD)

Witschas, Udo
(CDU)

Theile, Alex
(SPD, DIE 

LINKE, GRÜNE)

Jantsch, Tobias 
(Einzelbewerber)

Summe Wähler 
mit abgege-

bener gültiger 
Stimme

Differenz 
zu der o. g. 
Anzahl an 
Wählern 
aufgrund 

ungültiger 
Stimmen

Weißenberg 
gesamt

591
(38,57 %)

673
(43,93 %)

172
(11,23 %)

96
(6,27 %)

1532
(100 %)

32

Wahlbezirk 274 
(Weißenberg)

279
(46,42 %)

246
(40,94 %)

41
(6,82 %)

35
(5,82 %)

601
(100 %)

9

Wahlbezirk 275 
(Wurschen)

95
(34,05 %)

146
(52,33 %)

29
(10,39 %)

9
(3,23 %)

279
(100 %)

3

Wahlbezirk 276 
(Särka)

101
(38,99 %)

111
(42,86 %)

34
(13,13 %)

13
(5,02 %)

259
(100 %)

6

Wahlbezirk 970
(Briefwahl)

116
(29,52 %)

170
(43,26 %)

68
(17,30 %)

39
(9,92 %)

393
(100 %)

14

Arlt, Jürgen 
(Einzelbewerber)

Kemnitz, Diana
(Einzelbewerberin)

Summe Wähler mit abge-
gebener gültiger Stimme

Differenz zu der o. g. Anzahl an 
Wählern aufgrund ungültiger 

Stimmen
Weißenberg 
gesamt

896
(57,96 %)

650
(42,04 %)

1546
(100 %)

18

Wahlbezirk 274 
(Weißenberg)

370
(61,06 %)

236
(38,94 %)

606
(100 %)

4

Wahlbezirk 275 
(Wurschen)

139
(49,82 %)

140
(50,18 %)

279
(100 %)

3

Wahlbezirk 276 
(Särka)

129
(50,00 %)

129
(50,00 %)

258
(100 %)

7

Wahlbezirk 970 
(Briefwahl)

258
(64,02 %)

145
(35,98 %)

403
(100 %)

4

Die Wahlbeteiligung von 62,41 % für gesamt Weißenberg 
ergibt sich aufgrund der direkten Wahlbeteiligung am Wahl-
sonntag in den drei Wahllokalen und zusätzlich aus den 
über 407 abgegebenen Briefwahlunterlagen, die ebenfalls 
am Wahlsonntag ausgezählt wurden.
2. Übersicht der abgegebenen gültigen Stimmen in der 
Landratswahl auf die einzelnen Wahlvorschläge

3. Grafische Darstellung der prozentualen Stimmenvertei-
lung auf die einzelnen Kandidaten bei der Landratswahl in 
der Stadt Weißenberg
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Informationen aus der Stadtkasse
Fälligkeit der Grundsteuer und der Gewerbesteuer
Die Quartalsrate für die Grundsteuer und für die Gewerbe-
steuer ist am 15.08.2022 fällig. Wir bitten alle Zahlungs-
pflichtigen, diesen Termin einzuhalten, damit keine zusätz-
lichen Mahnkosten entstehen. Wir bitten Sie zu beachten, 
dass der zuletzt erteilte Bescheid weiterhin gilt.
Beachten Sie bitte, dass Zahlungen auf das Konto bei der 
Kreissparkasse Bautzen zu tätigen sind.

Öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses 
(Zweiter Wahlgang) vom 03.07.2022
Zjawne wozjewjenje wuslědka wólbow
Tute wozjewjenje wobsahuje wot gmejnskeho wólbneho 
wuběrka zwěsćeny wuslědk wólbow po § 51, § 53 wotr. 
3 KomWO z trěbnymi podaćemi po § 50 wotr. 3, 4 KomWO.
Při wólbach měšćanosty su kandidaća w rjedźe docpěteje 
ličby hłosow mjenowani. Wozjewjenje wobsahuje nimo toho 
pokiw, na kotrym zarjedźe a w běhu kotreje doby hodźi so 
spřećiwjenje napřećo wólbam zwuraznić, w kotrych padach 
dyrbja so spřećiwjenju dalši wólbokmani přizamknyć a kak 
wulka je jich trěbna ličba.

Öffentliche Bekanntmachung des Ergebnisses 
der Wahl zum Bürgermeister am 03.07.2022 
in der Stadt Weißenberg (Zweiter Wahlgang)
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 04.07.2022 das Wahlergebnis ermittelt.
I. Ergebnis der Wahl
1. Zahl der Wahlberechtigten: 2497
2. Zahl der Wähler: 1564
3. Zahl der ungültigen Stimmen: 18
4. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 1546
5. Zahl der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen 

Stimmen in festgestellter Reihenfolge der erreichten Stimmenzahl:
Wahlvorschlag Bewerber des Wahlvorschlags 

(Familienname, Vorname, 
Beruf/Stand, PLZ, Wohnort)

Gültige 
Stimmen

Arlt Arlt, Jürgen
Bürgermeister, 02627 
Weißenberg, OT Maltitz

896

Kemnitz Kemnitz, Diana
Kita-Leiterin, 02627 
Weißenberg

650

Gewählt wurde Jürgen Arlt, da auf ihn die meisten abgege-
benen gültigen Stimmen entfallen sind.

II. Rechtlicher Hinweis
Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber und jede Person, 
auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, kann gem. 
§ 54 KomWO i. V. m. § 25 KomWG innerhalb von zwei Wochen 
nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergeb-
nisses gegen die Wahl schriftlich oder zur Niederschrift 
unter Angabe des Grundes Einspruch bei der Rechtsauf-
sichtsbehörde beim Landratsamt Bautzen, Bahnhofstr. 9, 
02625 Bautzen, erheben. Nach Ablauf der Frist können 
weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht 
werden. Der Einspruch eines Einsprechenden, der nicht 
die Verletzung seiner Rechte geltend macht, ist gem. 
§ 45 KomWG nur zulässig, wenn ihm 0,1 Prozent der Wahl-

berechtigten, d. h. aufgrund von mehr als 2497 Wahlberech-
tigten im Stadtgebiet Weißenberg, also mindestens 3 Wahl-
berechtigte dem Einspruch beitreten.

Weißenberg, den 04.07.2022

Jürgen Arlt
Bürgermeister
Detaillierte Informationen zum Wahlergebnis der Bürger-
meisterwahl der Stadt Weißenberg finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.stadt-weissenberg.de

Bekanntmachung der Stadt Weißenberg zur 
nachträglichen Eintragung von vergessenen 
öffentlichen Straßen in das  
Straßenbestandsverzeichnis
Nach der Änderung des Sächsischen Straßengesetzes (Sächs-
StrG) vom 20.08.2019, welche am 13.12.2019 in Kraft getreten 
ist, ist die nachträgliche Eintragung von vergessenen öffentli-
chen Straßen durch ein Eintragungsverfahren nach § 54 Abs. 1 
SächsStrG ist nur noch bis zum 31.12.2022 möglich.
Aufgrund der Stadtratsbeschlüsse 03-06-2022 und 04-06-
2022 vom 20.06.2022 hat die Stadtverwaltung Weißenberg mit 
Eintragungsverfügung vom 07.07.2022 verfügt, die folgende(n) 
Straße(n) nachträglich in das o. g. Straßenbestandsverzeichnis 
der beschränkt-öffentlichen Wege einzutragen:
1. „Schulweg im OT Wurschen“ (WU2) im Ortsteil Wurschen 

(03-06-2022)
2. „Am Belgernschen Teich im OT Wurschen /Belgern“ (BE3) 

in den Ortsteilen Wurschen und Belgern (04-06-2022)
Alle Einzelheiten (z. B. Bezeichnung der Straße, Beschrei-
bung von Anfangs- und/oder Endpunkt, Angaben zu betrof-
fenen Flurstücken, Straßenlänge, Angaben zu Straßen-
abschnitten und/ oder der Widmungsbeschränkungen) 
ergeben sich aus dem/den neu angelegten Bestandsblatt/
Bestandsblättern in der Anlage zur Eintragungsverfügung 
und aus den dazugehörigen Karten. Die Eintragungsverfü-
gung mit dem/den Bestandsblatt/Bestandsblättern und 
den dazugehörigen Karten liegt/liegen für die Dauer von 
sechs Monaten ab dem Tag der öffentlichen Bekanntgabe 
in der Stadtverwaltung Weißenberg, 02627, Weißenberg, 
August-Bebel-Platz 1, im Zimmer 21 während der Öffnungs-
zeiten zur Einsicht für die Allgemeinheit aus. Sie werden in 
dieser Zeit auch auf der Internetseite der Stadt Weißenberg 
eingestellt. Betroffene Eigentümer und dinglich zur Nutzung 
Berechtigte werden gegen Zustellnachweis über die Ände-
rung unterrichtet, soweit sie bekannt sind. Die Eintragungs-
verfügung gilt mit Ablauf der sechsmonatigen Niederle-
gungsfrist ab der öffentlichen Bekanntmachung gegenüber 
der Allgemeinheit als bekanntgegeben. Für die Beteiligten, 
denen die Eintragungsverfügung in anderer Weise, z. B. 
mittels Postzustellungsurkunde, Empfangsbekenntnis oder 
durch eingeschriebenen Brief zugestellt wurde, gilt dagegen 
die Bekanntgabe mit der Zustellung als bewirkt.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Eintragungsverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der der Stadtverwaltung Weißenberg, August-Bebel-Platz 1, 
02627, Weißenberg einzulegen.

Weißenberg, den 08.07.2022
Arlt
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung – Jahresabschlüsse 2019 und 2020 
der Abwasserbeseitigungsgesellschaft Weißenberg AWG mbH
In seiner Sitzung am 16.03.2021 hat die Gesellschafterversammlung der Abwasserbeseitigungsgesellschaft Weißenberg 
mbH den Jahresabschluss 2019 festgestellt. Entsprechend § 9 Abs. 5 des Gesellschaftervertrags wird hiermit der Beschluss 
zur Feststellung des Jahresabschlusses bekannt gegeben.
Die Gesellschafterversammlung beschließt:
1. Auf der Grundlage des uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes vom 25. November 2020 wird der Jahresabschluss 

der AWG 2019 mit einem Jahresergebnis von - 58.805,43 € und einer Bilanzsumme von 7.791.237,95 € festgestellt.
2. Der Verlust soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
3. Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsleitung wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 erteilt.

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die Abwasserbeseitigungsgesellschaft Weißenberg mbH (AWG)
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Abwasserbeseitigungsgesellschaft Weißenberg mbH (AWG) – bestehend aus der Bilanz 
zum 31.12.2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der Abwasserbeseitigungsgesellschaft Weißenberg mbH (AWG) für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 
zum 31.12.2019 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2019 sowie ihrer Ertragslage
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli-
chen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben.
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-
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fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.

Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstel-
lungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme der Gesellschaft abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann.

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm 
vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im 
Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen.

Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben 
wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsori-
entierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen.“

Wilsdruff, den 25. November 2020

MENOS GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Menzer Faber
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Öffentliche Auslegung:
Der Jahresabschluss 2019 und der Lagebericht liegen zur Einsichtnahme vom 18.07.2022 bis 28.07.2022 im Rathaus Zimmer 21 
zu den Öffnungszeiten öffentlich aus.

Jürgen Arlt
Vorsitzender Gesellschafterversammlung

In seiner Sitzung am 30.06.2022 hat die Gesellschafterversammlung der Abwasserbeseitigungsgesellschaft Weißenberg 
mbH den Jahresabschluss 2020 festgestellt. Entsprechend § 9 Abs. 5 des Gesellschaftervertrags wird hiermit der Beschluss 
zur Feststellung des Jahresabschlusses bekannt gegeben.
1. Auf der Grundlage des uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes vom 29. April 2022 wird der Jahresabschluss der 

AWG 2020 mit einem Jahresergebnis von – 59.463,14 € und einer Bilanzsumme von 8.050.912,12 € festgestellt.
2. Der Verlust soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
3. Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsleitung wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 erteilt.
I. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks
Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die Abwasserbeseitigungsgesellschaft Weißenberg mbH (AWG)

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Abwasserbeseitigungsgesellschaft Weißenberg mbH (AWG) – bestehend aus der Bilanz zum 
31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
der Abwasserbeseitigungsgesellschaft Weißenberg mbH (AWG) für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften 

geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2020 sowie ihrer Ertragslage
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-
rungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli-
chen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung 
des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungs-legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie 
dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung üben wir 
pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, 
da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für 
die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 
die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel 
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie 
ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermit-
telte Bild von der Lage der Gesellschaft.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lage-
bericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen.

Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben 
wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsori-
entierten Angaben abweichen. Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im 
internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Wilsdruff, den 29. April 2022

MENOS GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft
Scheidgen Faber
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Öffentliche Auslegung:
Der Jahresabschluss 2019 und der Lagebericht liegen zur Einsichtnahme vom 18.07.2022 bis 28.07.2022 im Rathaus Zimmer 
21 zu den Öffnungszeiten öffentlich aus.

Jürgen Arlt
Vorsitzender Gesellschafterversammlung
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Öffentliche Bekanntmachung

Kindertageseinrichtungen
Das Sächsische Kindertagesstättengesetz (SächsKitaG) 
schreibt vor, dass die durchschnittlichen Personal- und 
Sachkosten (Betriebskosten) je Platz und Betreuungsart 
für den Betrieb der Kindereinrichtungen jährlich bis zum 
30. Juni des Folgejahres bekannt zu machen sind.
Die Finanzierung des Betriebes der Kindertageseinrich-
tungen erfolgt durch drei „Säulen“

· Landeszuschuss
· Elternbeitrag
· Gemeindeanteil
Die Elternbeiträge werden auf der Grundlage der zuletzt 
bekannt gemachten Betriebskosten anteilig ermittelt.
Diese betragen bei der

· Betreuung von Krippenkindern 23%
· Betreuung von Kindergartenkindern 30%
· Betreuung von Hortkindern 30%

Beispiel Finanzierung 
eines Krippenplatzes

2019 2020 2021

Betriebskosten pro 
Platz monatlich

1.057,89 € 1.128,50 € 1.199,72 €

Landeszuschuss 224,35 € 246,50 € 246,50 €
Elternbeitrag 204,97 € 226,56 € 248,73 €
Gemeindeanteil 628,57 € 655,44 € 704,49 €

Durch die im SächsKitaG vorgenommene Verbesserung der 
personellen Standards in den letzten Jahren ist für jeden 
Kitaplatz auch entsprechend mehr Personal einzusetzen, 
was sich natürlich in erhöhten Personalausgaben wieder-
spiegelte und insbesondere im Krippenbereich mit spür-
baren Mehrausgaben verbunden war. Im Jahr 2021 sind die 
Kosten durch tarifliche Veränderung - Stufensteigerungen, 
Verbesserung der Vergütung der Hilfskräfte und lineare 
Steigerungen - weiter gestiegen, ebenso die erforderlichen 
Sachkosten.
Grundlage für die Beträge ist eine tägliche Betreuungszeit 
von neun Stunden in Krippe und Kindergarten sowie sechs 
Stunden im Hort.

Bekanntmachung der Betriebskosten der Kinder-
tageseinrichtungen der Stadt Weißenberg nach 
§ 14 Abs. 2 SächsKitaG 2021
1. erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und 
Monat (Jahresdurchschnitt)

Betriebskosten je Platz
Krippe 9 h 

in €
Kindergarten 9 h

in €
Hort 6 h

in €
erforderliche 
Personalkosten

1.012,58 € 421,91 € 227,83 €

erforderliche
Sachkosten

187,14 € 77,98 € 42,11 €

erforderliche 
Betriebskosten

1.199,72 € 499,89 € 269,94 €

Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils antei-
ligen Betriebskosten.
(z.B. 6 Stunden Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erfor-
derlichen Betriebskosten für 9 Stunden)

2. Deckung der Personal- und Sachkosten je Platz und 
Monat (Jahresdurchschnitt)

Krippe 
9 h

Kindergarten 9 h Hort 6 h

in € vor SVJ im SVJ in €
Landeszuschuss 246,50 € 246,50 € 246,50 € 164,33 €
Elternbeitrag
(ungekürzt) 248,73 € 135,18 € 135,18 € 73,00 €
Gemeinde
(inkl. Eigenanteil 704,49 € 118,21 € 118,21 € 32,61 €
freier Träger)
3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete
3.1 Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat

Aufwendungen
in €

Abschreibungen 2.889,25 €
Zinsen - €
Miete - €
Gesamt 2.889,25 €

3.2 Aufwendungen je Platz und Monat

Krippe 9 h in € Kindergarten 9 h
in €

Hort 6 h in €

Gesamt 24,95 € 10,40 € 6,65 €

Platzgeldverzeichnis  zur Kita-Satzung der Stadt Weißenberg

Monatlicher Elternbeitrag ab 01.09.2022

Betreuungszeit bis 4,5 Std. bis 6 Std. bis 9 Std. bis 10,5 Std. 

Kinder unter 3 Jahren 

vollständige Familien

1. Kind

2. Kind

3. Kind

Alleinerziehender

1. Kind 248,35          

2. Kind 149,01          

3. Kind 49,67            

Kinder über 3 Jahre 

vollständige Familien

1. Kind 149,97          

2. Kind 89,98            

3. Kind 29,99            

Alleinerziehender

1. Kind 134,97          

2. Kind 80,98            

3. Kind 26,99            

 Getränkegeld in den 
Kindertagesstätten 3,00                                                                

Hortkinder  nur Frühhort  Schulschluss     
(bis 13.00 Uhr)  

 nur 
Nachmittagshort  
(bis 5 Stunden) 

 Früh-und  
Nachmittagshort               
(bis 6 Stunden) 

2Tage/Woche 
(feste 
Wochentage)

vollständige Familien 
1. Kind 20,25            20,25            67,48            80,98            32,39            
2. Kind 12,15            12,15            40,49            48,59            19,44            
3. Kind 4,05              4,05              13,50            16,20            6,48              

Alleinerziehender
1. Kind 18,22            18,22            60,73            72,88            29,15            
2. Kind 10,93            10,93            36,44            43,73            17,49            
3. Kind 3,65              3,65              12,15            14,58            5,83              

Besuchen Sie uns auf www.stadt-weissenberg.de
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135 Jahre FFw Nostitz – 
„Ein heißes Juniwochenende“

Eine aufregende Zeit lag vor dem Fest. Schaffen wir das. 
Kann denn so ein Fest, eine FFw wie Nostitz noch bewäl-
tigen ... Wir haben es gewagt. Und es war ein Erfolg. Ein 
besonderer Dank gilt der Super Zusammenarbeit von „Jung“ 
und „Alt“, also von „8“ bis „80“... und auch darüber. Jeder 
hatte seinen Spaß. So stellt man sich das Leben auf dem 
Lande vor. Unterstützung zum Fest gab es aus unserem Dorf 
sowie auch von Freunden. Gefreut hat uns auch die sehr 
gute Zusammenarbeit mit dem Heimatverein. Das Museum 
wurde mit Hilfe interessierter Bürger gereinigt und so wieder 
betretbar gemacht. Das soll doch mal ein Ansporn zum 
Weitermachen sein. Hier hat sich vor allem unsere Jugend 
stark gemacht.

Großer Dank gilt auch unseren Sponsoren, die es uns ermög-
licht haben, das Fest in der Form zu gestalten.
Freitagabend ging es mit dem Bieranstich los. Da haben uns 
schon eine Vielzahl von befreundeten Wehren besucht. Es 
war ein schöner Abend.
Ab Samstagnachmittag fanden dann die Stadtmeister-
schaften der Stadt Weißenberg im Löschangriff statt. Trotz 
der Schwierigkeiten mit unserer modernen Technik war es 
ein fairer Wettkampf. Stadtmeister wurden die Kameraden 
der FFw Weißenberg. Wir als Nostitzer belegten Stolz den 
2. Platz.

Ausgestellt wurde unsere alte Technik der FFw. Unser W50 
gehört leider noch nicht dazu …

Sehr gut besucht wurde auch der lehrreiche Infostand „Zum 
Anfassen“ unserer Jäger. Ein großartiges Programm „Mach‘s 
mit, Mach‘s nach, Mach‘s besser“ besonders für unsere 
Kinder unter Mitwirkung der Eltern rundete den Nachmittag 
ab.
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Heimatverein Drehsa/Wurschen e. V.

Seniorenausfahrt des Heimatvereins Drehsa - 
Wurschen e. V.

Nach zwei Jahren Zwangspause war es endlich wieder so 
weit. Die Rentnerausfahrt 2022 führte uns Anfang Juni mit 
einem modernen Reisebus der Firma Schmidt-Reisen in das 
Zittauer Gebirge und das Bergland Nordböhmens. Los ging 
es bei angenehmen Temperaturen und bester Laune der 
über 30 Senioren in Richtung Ebersbach, wo wir unseren 
ortskundigen Reiseleiter Herrn Gert Linke einluden, der 
mit geistreichem Humor, Heimatverbundenheit und allerlei 
Geschichten aus der Region in Oberlausitzer Mundart für 
gute Unterhaltung und Kurzweil sorgte.

Die Fahrt führte uns durch 
das idyllische Bergland 
der sächsisch-böhmischen 
Schweiz zu einem der besten 
Glasbläser der Welt in das 
tschechische Lindava. In dem 
kleinen Dorf angekommen, 
verzauberte uns der Anblick 
des wunderschönen Kristall-
gartens mit seinen außerge-
wöhnlichen, liebevoll in die 
Natur eingebundenen Kunst-
werken. Ein Ort, wo sich 
Schönheit und Anmut des 

zerbrechlichen Glases mit wilden Farben, ausgefallenen 
Formen und einfallsreichen Kreationen verbinden. Der an-
schließende Rundgang durch eine der bedeutendsten 
Kunstglashütten der Welt und das sich dort befindliche 
Glasmuseum brachten uns das meisterliche Handwerk der 
Glasmacher näher. Besondere Ausstellungsstücke der Kris-
tallkunst konnten wir auch in der nahegelegenen Dorfkirche 
bewundern, vom Engel bis zum Kronleuchter.

Nach dem Rundgang, Bierver-
kostung und Einkaufsmög-
lichkeit ging es mit Zeitverzug 
zum Mittagessen in das „Kur-
haus Jonsdorf“. Wir fuhren 
unter anderem über die alte 
„Gabler Straße“, eine der äl-
testen Handelsverbindun-
gen, die von der Oberlausitz 
über das Zittauer Gebirge 
nach Böhmen führt. Seit fast 
100 Jahren finden auf einem 
Teil dieser Strecke Bergren-
nen für Autos und Motorräder 
statt. Im Kurhaus angekom-
men, begrüßte uns unser Rei-

Zum Abend gab es einen „Discoabend in die Nacht“ mit 
unserem Schlagerstargast Nicci Schubert. Es wurde uner-
müdlich auf der Straße getanzt und gefeiert.

Förderverein Pro Gröditz e. V.

Schlesisch-Oberlausitzer 
Museumsverbund

Eintritt: 10,– € pro Konzert

Sonntag, 
14. August 2022

SCHLOSS GRÖDITZ 
11:00 Uhr — Aufbruch
 
SCHLOSS KROBNITZ 
15:00 Uhr — Etappe

SCHLOSS KÖNIGSHAIN 
19:30 Uhr — Ankunft

Lieder vom 
Reisen 
João Orecchia
Klarinette & Elektronik

Tsepo Pooe
Violoncello

www.kommenundgehen.org
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seleiter und Chef des Hauses mit Musik aus der Drehorgel. 
Ein 3-Gängemenü-Mittagessen wartete bereits auf uns.  
Anschließend ging unsere Fahrt nach Olbersdorf in die Ko-
kosweberei Hilger, die einzige Kokoshandweberei in Euro-
pa. In dem Familienbetrieb werden Türmatten, Fußmatten, 
Kokosläufer u. a. in verschiedenen Farben, Mustern und 
Größen hergestellt. Das Herstellungsverfahren wurde uns 
vom Firmeninhaber anschaulich und informativ näher ge-
bracht. Beim Rundgang durch die Räumlichkeiten des liebe-
voll gestalteten Fachwerkhauses, einer früheren Wasser-
mühle, gab es zahlreiche nostalgische Erinnerungstücke zu 
entdecken. Schließlich gab es auch die Möglichkeit, so 
manches Naturprodukt käuflich zu erwerben. Zum Ab-
schluss der Führung überraschte uns der Hausherr mit ei-
nem aromatischen Kokoslikör. Danach freuten wir uns alle 
auf Kaffee und Kuchen im „Kurhaus Jonsdorf“.

Danach war es auch schon 
Zeit für die Rückfahrt. Auf 
dem Weg nach Hause hatten 
die Reiseteilnehmer Gelegen-
heit, bei einem genüsslichen 
Getränk den Ausflug gemüt-
lich ausklingen zu lassen.
Wir freuen uns schon jetzt, 
alle Senioren zu unserem 
Ausflug im Jahr 2023 herzlich 
willkommen zu heißen.

Der Vorstand des Heimatvereins Drehsa - Wurschen e. V.
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Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG

Besondere Tage

besonders ehren.

Kommunions- und Konfirmationsanzeigen.

Anzeige online aufgeben

wittich.de/kuk
Gerne auch telefonisch unter Tel. 0 35 35 / 48 90 
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Sonstiges

Das Kammermusikfest Oberlausitz richtet in diesem Jahr erst-
mals eine Sommerakademie aus, die vom 18. bis 21. August auf 
Schloss Milkel stattfindet. Musiktalente der vier Musikschulen 
aus dem Kulturraum waren eingeladen, sich um die Teilnahme 
zu bewerben. Eine prominent besetzte Jury wählte schließlich 
10 Nachwuchstalente aus, die im Rahmen der Kammermusik-
Akademie in den Genuss kommen, Unterricht u. a. vom internati-
onal gefeierten Bratschisten Prof. Nils Mönkemeyer zu erhalten: 
Margarethe Haupt (Violine) aus Herrnhut, Annika Jannasch 
(Violine) aus Bautzen, Nicole Schwaar (Violine) aus Ebersbach, 
Caroline Kocksch (Violine) aus Bautzen, Niclas Wächter (Violine 
und Akkordeon) aus Zittau, Gustav Witke (Violoncello) aus Cune-
walde, Gesa Winkler (Violoncello) aus Zittau und Gustav Noack 
(Fagott) aus Hoyerswerda. Hinzu kommen die 17jährige Stanis-
lava Cvetaeva (Viola) und die 22jährige Uliana Sharina (Viola), 
Schülerinnen von Akademie-Leiter Prof. Nils Mönkemeyer, die 
beide aus der Ukraine geflüchtet sind und sich erst seit wenigen 
Wochen in Deutschland befinden. Festivalintendant Dr. Hagen 
W. Lippe-Weißenfeld sieht in der neuen Akademie einen wich-
tigen Baustein für die musikalische Spitzenförderung im Kultur-
raum. „Wir schaffen Chancengleichheit für Kinder im ländlichen 
Raum im Vergleich zu Kindern aus Städten mit großem, musika-
lischem Aus- und Weiterbildungsangebot und freuen uns, dass 
die Akademisten in zwei Abschlusskonzerten Ihre erarbeiteten 
Werke gemeinsam mit den Dozenten präsentieren.“ Tickets für 
die Abschlusskonzerte am 20. (Berthelsdorf) und 21. August 
(Baruth) können im Online-Shop auf der Festival-Homepage 
www.kammermusikfest-oberlausitz.de („Service“ -> „Tickets“) 
erworben werden oder bei der Gärtnerei Graf, Am Park 1 in 
Baruth.

Veranstaltungen – Tipps und Termine
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2. Rackeler Sonnenberg Rundfahrt
Zum zweiten Mal organisiert der Fahr- und Reitverein Pferdefreunde Rackel e. V. am Sonntag, dem 24.07.2022 die Gespann- 
ausfahrt „Rackeler Sonnenberg Rundfahrt“.
Start ist 9 Uhr auf dem Schimmelhof Ekhard Bartusch in Rackel. Nach dem Start geht es von Rackel, über Baruth, Groß 
Saubernitz und Wuischke nach Weißenberg auf den Marktplatz. Dort wird es gegen 11 Uhr eine Präsentation aller 
Gespanne geben. Im Anschluss daran legen alle Teilnehmer eine Mittagspause auf den Wiesen der Niedermühle in 
Weißenberg ein. Nach der Stärkung geht es weiter über den Strohmberg nach Särka, Kotitz, Nechern, Belgern und Canne-
witz zurück nach Rackel auf den Schimmelhof. Nach dem Ankommen aller Gespanne werden gegen 15 Uhr die Sieger der 
Jurywertung bekannt gegeben und jeweils die Besten geehrt. Für das leibliche Wohl ist sowohl auf dem Schimmelhof den 
ganzen Tag gesorgt, ebenso in der Mittagszeit an der Niedermühle.

Eingeladen wird weiterhin auf den Schimmelhof am 23.07.2022 zum gemütlichen Kutscherabend für jedermann.  
Auch hier ist für Speis und Trank bestens gesorgt.

Fahrplanänderungen zum 18. Juli 2022
In Abstimmung mit der Regionalbus 
Oberlausitz GmbH werden zum 18. Juli 
2022 weitere Änderungen an den Fahr-

plänen umgesetzt, welche Sie der nachfolgenden Übersicht 
entnehmen können:
Linie Fahrt Änderung
702 9, 13, 15, 17,

19, 21
Fahrzeitanpassungen

702 23 Umwandlung in Festfahrt, endet
in Baruth

719 1 4 Minuten später, 6:34 Uhr ab Radibor
719 18 neue Fahrt an Schultagen, 08:50 Uhr 

ab Quatitz
Über die Fahrpläne informieren Sie sich auch direkt bei den 
Verkehrsunternehmen, an den Haltestellen vor Ort sowie 
unter www.vvo-online.de oder www.zvon.de.

Landratsamt Bautzen Straßenverkehrsamt
Postanschrift: Macherstraße 55, 01917 Kamenz 
E-Mail: Busnetz@Lra-bautzen.de
Homepage:
https://www.landkreis-bautzen.de/landratsamt/dienstleistung/ 
busverkehr-im-landkreis/698

Nächster Blutspendetermin!
Die nächste Möglichkeit zur Blutspende findet am Mitt-
woch, dem 10.08.2022 zwischen 14:30 Uhr und 19:30 
Uhr wie gewohnt in den Räumlichkeiten im Schützen-
haus (Reichenbacher Str. 1) statt.

Ihr DRK-Blutspendedienst

04916 Herzberg (Elster) | Tel. 03535 489-0 | www.wittich.de  
oder wenden Sie sich an Ihre/n Medienberater/-in!

Schulanfang.
Ihre Grußanzeige zum

Sonstiges
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INFORMATION über die Errichtung von temporären Wildabwehr-Zäunungen zur Verhinderung der 
Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)
Die Landesdirektion Sachsen hat über öffentliche Bekanntmachung für die LK Görlitz und Bautzen eine Allgemeinverfügung 
vom 19. Januar 2022 zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest, Sperrzone II erlassen und die Duldungspflicht bzgl. 
der Errichtung von temporären Wildabwehrzäunungen normiert (siehe Punkt 4. Anordnungen an die Allgemeinheit, Absatz 
d). Die Errichtung/Unterhaltung der Wildschutzzäune liegt im Interesse der Allgemeinheit.
Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt hat die LISt GmbH beauftragt, im 
Verwaltungsgebiet der Stadt Weißenberg zur Abwehr der Weiterverbreitung des Erregers der Afrikanischen Schweinepest 
(ASP) Wildschutzzäune zu errichten und zu unterhalten.
Die Arbeiten werden vsl. im Zeitraum ab Juli 2022 bis Oktober 2022 durchgeführt.
Dazu werden die Grundstücke durch Beauftragte des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt bzw. der LISt GmbH betreten bzw. befahren.
Ein genauer Lageplan, unter Ausweisung des Zaunverlaufes, kann auf Anforderung zur Verfügung gestellt werden.

Hinweisschilder sehen wie folgt aus:

Als Ansprechpartner für Fragen zu den Wildabwehrzäunen bei o.g. Maßnahme des Sächsischen Staatsministerium für Sozi-
ales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt steht Ihnen
Frau Katja Heinrich, LISt GmbH zur Verfügung.

Telefon: +49 37207 832-962
Telefax: +49 351 4511784-499
Hausanschrift: Ernst-Thälmann-Straße 5, 09661 Hainichen
E-Mail: beteiligtenmanagement@list.smwa.sachsen.de
Soweit durch die Errichtung der Wildschutzzäune unmittelbare Vermögensnachteile entstehen, sind Fragen zum Thema 
Entschädigung und Entschädigungsanträge an die Landesdirektion Sachsen (E-Mail:
Krise.Tierseuche@lds.sachsen.de) zu stellen.
Hainichen, 08.06.2022

LISt GmbH

„Weißenberg aktuell“
Amtsblatt der Stadt Weißenberg mit den Ortsteilen Belgern, Cortnitz, Drehsa, Grube, Gröditz, Kotitz, Lauske, Maltitz, Nechern, Nostitz, Särka, 
Spittel, Weicha, Wuischke, Wurschen

- Herausgeber: 
 Stadt Weißenberg, August-Bebel-Platz 1, 02627 Weißenberg, Tel.: 035876 4400
- Verlag und Druck:
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Telefon: (03535) 489-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil:  Stadt Weißenberg
 vertreten durch den Bürgermeister Jürgen Arlt
 August-Bebel-Platz 1, 02627 Weißenberg
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen: LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, 
 An den Steinenden 10, vertreten durch den Geschäftsführer 
 ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herzberg
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Ist Ihr Dach für eine Solaranlage geeignet?  
Sächsisches Solarkataster gibt Auskunft!
Für den gesamten Freistaat Sachsen ist seit kurzem ein 
Kataster verfügbar, dass das Potenzial der solaren Stromer-
zeugung auf Dächern von Wohn- und Nicht-Wohngebäuden 
sowie Freiflächen ausweist. Das Tool wurde von der Säch-
sischen Energieagentur erstellt und ist kostenfrei nutzbar. 
Die Nutzer können sich in dem online zugänglichen Kataster 
in der dort hinterlegten Sachsenkarte auf die gewünschte 
Fläche hereinzoomen, diese anklicken und erhalten auto-
matisch die ungefähr mögliche Leistung und den Stromer-
trag einer entsprechenden Anlage angezeigt.
In dem ebenfalls im Tool integrierten Ertragsrechner kann 
der Nutzer zusätzliche Angaben tätigen, um die Amortisa-
tion der Solaranlage zu berechnen. Beispielsweise kann 
man sein Verbrauchsprofil, den Stromverbrauch, das 
Vorhandensein von Elektroauto oder Wärmepumpe und die 
mögliche Inbetriebnahme eines Stromspeichers angeben. 
Auch die Finanzierung der Anlage (Eigen-, Teil- oder Fremd-
finanzierung) kann hinterlegt werden. Neben dem Gewinn 
der Anlage nach 20 Jahren wird dem Nutzer u. a. auch das 
Stromerzeugungsprofil der Anlage und die Einsparung von 
CO2-Ausstoß ausgegeben.
Das sächsische Solarkataster ist aus Sicht der Energie-
agentur des Landkreises Bautzen für eine erste unabhängige 
Einschätzung des Solarpotenzials ein hilfreiches und sinn-
volles Instrument. Neben den bereits genannten Elementen 
beinhaltet dieses auch eine 10-Punkte-Checkliste für die 
eigene Solaranlage. Das Kataster kann unter folgendem Link 
aufgerufen werden: https://solarkataster-sachsen.de/
Bei Fragen zur Inbetriebnahme von Photovoltaikanlagen 
können Sie sich gern an die Energieagentur des Landkreises 
Bautzen wenden. Wir können bei Bedarf auch Kontakte zu 
Firmen aus dem Landkreis vermitteln, die Solaranlagen und 
Stromspeicher in Betrieb nehmen.

Kontakt:
Energieagentur des Landkreises Bautzen 
im TGZ Bautzen

Preuschwitzer Straße 20, 02625 Bautzen

Telefon: 03591 380 2100
Telefax: 03591 380 2021
E-Mail: info@energieagentur-bautzen.de

Anzeige(n)

Fahrdienst
Henry Pittke
02627 Hochkirch
OT Niethen Nr. 20

✓ Krankenfahrten für alle Kassen
✓ Bestrahlungs- und
    Dialysefahrten
✓ Kurfahrten und Reisetransfer
✓ Privatfahrten für alle Anlässe
➔ Auch für Rollstuhlfahrer!

0174 7137378

Am Volksgut 3, 
02627 Weißenberg OT Kotitz
Tel.: 035876.465970, Fax: 465971 
Funk: 0172.7571992
info@dachdecker-ritscher.de 
www.dachdecker-ritscher.de

• Dachdeckerarbeiten
• Zimmererarbeiten
• Klempnerarbeiten
• Bauwerksabdichtung
• Balkone • Terrassen
• Holzbau • Rüstungen

JÜRGEN BOBKA
Am Schmiedeberg 13
02627 Weißenberg OT Drehsa
Telefon (03 59 39) 8 16 04
Funk 0177 5621632
·  Krankenfahrten (stationäre Aufnahme) Hin- und Rückfahrt (alle Kassen)
· Serienbehandlung (Bestrahlung, Chemotherapie) · Kurfahrten · Roll- 
stuhlbeförderung · Privatfahrten (bis 8 Personen) · Kleintransporte

BOBKA
TRANSPORTE

 
seit 1988

IHR FACHMANN
vor Ort

Reduzieren Sie das 
Unfallrisiko!



AnzeigenteilWeißenberg Nr. 8/2022- 18 -

Last-Minute-Special:
10 % Ermäßigung im Reisezeitraum 
18.07. – 31.07.22 (letzte Abreise)

Last-Minute-Special:
10 % Ermäßigung im Reisezeitraum 
18.07. – 31.07.22 (letzte Abreise)

Ihr Hotel liegt etwa 11 km vom 
Rennsteig und ca. 18 km von Gotha Rennsteig und ca. 18 km von Gotha 
entfernt. Es bietet zwei Restaurants,
Terrasse, Kaminbar, Fahrradverleih, Kaminbar, Fahrradverleih, 
Aufzug, Fitnessraum, Sauna u. v. m.
Für Sie inklusive: 
3 / 5 / 7 Übernachtungen
Verpflegung: Halbpension
WillkommensgetränkWLAN
Nutzung von Finnischer Sauna und Nutzung von Finnischer Sauna und 

Fitnessraum1 x Wanderung mit 
dem Förster (DI oder FR)

1 x Wanderkarte der Region
Hotelparkplatz (nach Verfügb.)

TERMINE & PREISE
in € / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 3 5 7

01.11. - 30.11.22 99 159 219
01.12. - 19.12.22 119 189 249
18.07. - 31.10.22 139 209 279
Einzelzimmerzuschlag: 15 €/Nacht  
Kurtaxe: ca. 1 – 2 € p. P./Nacht (saisonal)

Ihr Hotel  bietet einen Speisesaal, einen Speisesaal, 
Bar, Terrasse, Fahrradverleih, Aufzug Fahrradverleih, Aufzug 
sowie Wellnessbereich mit Hallen-
bad, Finnischer Sauna u. Dampfsauna. 
Der Sandstrand ist ca. 300 m entfernt.
Für Sie inklusive: 
5 / 7 Übernachtungen
Verpflegung: Halbpension
Nutzung des  Wellnessbereichs 
 2 Kuranwendungen pro Vollzahler/

Tag (MO – FR; außer Feiertage)
WLANWLANu. v. m. u. v. m. 

TERMINE & PREISE
in € / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 5 7

06.11. - 11.12.22 249 349

02.10. - 05.11.22 369 509
28.08. - 01.10.22,  
12.12. - 23.12.22 389 549

18.07. - 27.08.22 459 639
Preise ggf. zzgl. Feiertagszuschlag
Einzelzimmerzuschlag: 20 €/Nacht  
Kurtaxe: ca. 1,20 € pro Person/Nacht

Ihr Hotel  begrüßt Sie mit einem 
Restaurant, Bar, Terrasse, Wintergar-
ten, Aufzug und Sauna. Das Zentrum 
Falkensteins erreichen Sie nach ca. Falkensteins erreichen Sie nach ca. 
500 m, die Talsperre nach etwa 2 km.
Für Sie inklusive: 
 3 / 5 / 7 Übernachtungen
Verpflegung: Halbpension
 Täglicher Eintritt in den Tierpark 

Falkenstein
Informationen über die Region
WLANHotelparkplatz (n. V.)

TERMINE & PREISE
in € / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 3 5 7

1 31.10. - 27.11.22 99 159 219

2 18.07. - 30.10.22,  
28.11. - 17.12.22 119 199 249

Einzelzimmerzuschlag Saison 1: 20 €/N. 
Saison 2: 25 €/Nacht

Ihr Hotel empfängt Sie nahe des  empfängt Sie nahe des  
Zentrums von Wernigerode. Goslar Zentrums von Wernigerode. Goslar 
ist ca. 30 km entfernt. Das Hotel be-
steht aus zwei Gebäuden mit einem steht aus zwei Gebäuden mit einem 
Frühstücksraum und Café & Bistro.
Für Sie inklusive: 
 2 / 3 / 5 Übernachtungen
Verpflegung: Halbpension
 1 Flasche Wasser pro Zimmer
WillkommensschnapsWLAN
1 Tasse Kaffee u. 1 Stück Kuchen
1 Schlossbahnfahrt für 2 Pers.1 Schlossbahnfahrt für 2 Pers.

TERMINE & PREISE
in € / Person im DZ / Dreibettzimmer

Saison Anreise täglich
Nächte 2 3 5

01.11. - 24.11.22 99 139 199

01.10. - 31.10.22 109 149 209

25.11. - 21.12.22 119 159 219

18.07. - 30.09.22 129 169 229

Einzelzimmerzuschlag: 15 €/Nacht  
Kurtaxe: ca. 3 € pro Person/Nacht

Auch mit Vollpension buchbar

Polnische Ostsee 
Hotel Afrodyta Spa in Swinemünde

Vogtland 
Hotel Falkenstein

Harz 
Hotel Alter Kutschenbauer in Wernigerode

Thüringer Wald 
Hotel Rodebachmühle in Georgenthal

Reise-Code: afsw

6 Tage inkl. Halbpension

schon ab 5249,p. P.–

Reise-Code: fafa

4 Tage inkl. Halbpension

schon ab 599,p. P.–

Reise-Code: walk

3 Tage inkl. Halbpension

schon ab 599,p. P.–

Reise-Code: geo

4 Tage inkl. Halbpension

schon ab 599,p. P.–

Talsperre Falkenstein

Plauen

Harzer Schmalspurbahn

Schloss Wernigerode

Entdecken Sie über 1.500 weitere Hotels
und Reisen online auf reisenaktuell.com

Bequem online buchen
reisenaktuell.com

Beratung & Buchung
0261- 29 35 19 73
  Mo. – Fr. 8 – 19 Uhr; Sa., So. u. Feiertage 10 – 19 Uhr

Weitere Termine und Informationen bzgl. Zuschlägen, zusätzlichen Zimmerkategorien, 
Inklusivleistungen, Kinderermäßigungen, Mitnahme von Hunden usw. fi nden Sie 
auf reisenaktuell.com. Mit Erhalt der Reisebestätigung wird eine Anzahlung in Höhe 
von 20 % des Reisepreises fällig. Die Restzahlung ist 30 Tage vor Abreise zu tätigen.
Veranstalter: Reisen Aktuell GmbH, In den Weniken 1, 56070 Koblenz
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Wir suchen Verstärkung

für unser Team.
LINUS WITTICH ist ein erfolgreiches und expandierendes 
Unternehmen im Medienwesen. Wir geben wöchentlich über 
100 Mitteilungsblätter für Städte und Gemeinden in Bran-
denburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie verschiede-
ne Sonderpublikationen heraus. Um die Ansprüche unserer 
Kunden an Erreichbarkeit, Freundlichkeit und Zuverlässig-
keit noch besser erfüllen zu können, suchen wir

zur Unterstützung unseres Verkaufsteams
in Vollzeit (40 h) einen

Teamplayer m/w/d 

Verkaufsinnendienst  

Die Aufgabenschwerpunkte:
•  Betreuung des bestehenden Kundenstammes sowie   

Akquisition von Neukunden in einem eingeführten Gebiet 
mit erfolgreichen Zeitungstiteln.

•  Unterstützung des Verkaufsaußendienstes   
im Verkaufsgebiet

Der ideale Bewerber m/w/d besitzt:
•  eine kaufmännische Berufsausbildung
•  erste Berufserfahrungen im Verkauf
•  sehr gute MS-Office Kenntnisse
•  gute analytische Fähigkeiten
•  ist kontaktfreudig und hat Spaß am Telefonieren
•  ist sorgfältig, belastbar und flexibel
•  ist ein Teamplayer mit einer schnellen Auffassungsgabe

Wir bieten:
•  selbstständiges Arbeiten in einer Festanstellung 
•  eine umfassende Einarbeitung in Ihr Verkaufsgebiet 
•  eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit  

in einem dynamischen Team und  
einem Unternehmen mit starkem Wachstum

Interessiert?
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung   
mit den üblichen Unterlagen an:

LINUS WITTICH Medien KG
An den Steinenden 10
04916 Herzberg (Elster)

Gerne auch per E-Mail an: info@wittich-herzberg.de

Jetztbewerben

©
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- 
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ot
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ia

Gemeinsam. mit uns. 
Grosses beweGen.

Über 5 millionen exemplare 
pro woche an 3 Druckerei-
standorten in ...

04916 Herzberg (elster)
An den Steinenden 10

36358 Herbstein 
(Hessen)
Industriestraße 9 – 11

54343 Föhren 
(bei trier)
Europa-Allee 2

mit uns erreichen  
sie menschen.

www.wittich.de
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LINUS WITTICH ist ein erfolgreiches und expandie-
rendes Unternehmen im Medienwesen. Wir geben 
wöchentlich über 100 Mitteilungsblätter für Städ-
te und Gemeinden in Brandenburg, Sachsen und 
Sachsen-Anhalt sowie verschiedene Sonderpubli-
kationen heraus. 

Wir suchen Verstärkung

in Vollzeit (40 h) für unsere Teams

Umbruch (m/w/d)
Layout von Text- und Anzeigenseiten

Online (m/w/d)
Kunden- und App-Support

Der ideale Bewerber (m/w/d) besitzt
 Führerschein Klasse B
 Computerkenntnisse
  Freundliche & kommunikative  
Umgangsformen am Telefon
 Fundierte Deutschkenntnisse
 Flexibilität in den Arbeitszeiten

Interessiert?
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung   
mit den üblichen Unterlagen an:

LINUS WITTICH Medien KG
An den Steinenden 10, 04916 Herzberg (Elster)

Gerne auch per E-Mail mit dem Stichwort 
„Bewerbung Umbruch“ oder 
„Bewerbung Online“ an: info@wittich-herzberg.de

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

onlineonlineonlineonlineonline
günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig

drucken
Jetztgünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig

Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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Zusammen mit 8 Fl. im Vorteilspaket erhalten Sie 2 Gläser der Serie PURE von Zwiesel Glas, gefertigt aus TRITAN Kristallglas, im Wert von € 19,90. 
Telefonische Bestellung unter 04122 50 44 55 mit Angabe der Vorteilsnummer 1098667 

Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Max. 3 Pakete pro Kunde und nur, solange der Vorrat reicht. Es handelt sich um Flaschen von 0,75 Liter Inhalt. Alkoholische Ge-
tränke werden nur an Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. Informationen zu Lieferbedingungen und Datenschutz finden Sie unter www.hawesko.de/
service/lieferkonditionen und www.hawesko.de/datenschutz. Ihr Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor Hawesko GmbH, Geschäftsführer: Gerd Stemmann, Alex Kim, 
Anschrift: Friesenweg 24, 22763 Hamburg, Handelsregistereintrag: HRB 99024 Amtsgericht Hamburg, USt-Identifikationsnr: DE 25 00 25 694. 

JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG Über 55 Jahre  
Erfahrung im Versand und Leidenschaft für Wein  
bündeln sich zu einzigartiger Kompetenz.

GARANTIERTE QUALITÄT Wir stellen hohe Qualitäts-
anforderungen an unsere Weine – von der Entscheidung  
beim Winzer bis zur fachgerechten Lagerung.

Q

JETZT VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN: hawesko.de/blatt
BESTER ONLINE WEINFACHHÄNDLER 2021
Ausgezeichnet von der Frankfurt International 
Trophy, Wine, Beer & Spirits Competition.

Deutschlands 
bestes Weingut 
»Bester Produzent Deutschland«, MUNDUS VINI 2021

8 Flaschen von der prämierten Winzergenossenschaft
Vier Jahreszeiten + 2 Weingläser statt € 83,50 nur €

  
393990

SIE  
SPAREN ÜBER

50%
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ELEKTRO-KLINNER
Weißenberg

Beratung
Verkauf
Service
– seit 1979 –

Inh. Steffen Labitzke
August-Bebel-Platz 9 · Tel. 03 58 76/4 28 19 · www.elektro-klinner.de

Unsere Leistungen:
• Hauswirtschaft/Reinigung • Blumenpflege
• Erledigung des Einkaufes • Wäschepflege
• Botengänge • Begleitung bei Spaziergängen
... weitere Leistungen gern nach Abstimmung!

Kontaktieren Sie uns für IHR persönliches Angebot. 
Pflegegrad 1-5 muss vorliegen, damit eine Abrechnung direkt 
über die Krankenkasse erfolgen kann!

Telefon: 03591 270 788 0
Mail: info@top-dienstleistungen.de

EVA-MARIA HINZ
August-Bebel-Platz 11

02627 Weißenberg

Tag und Nacht      035876 - 41634%Tag und Nacht   %Tag und Nacht      03%   03

Wir stehen Ihnen in Ihrer Trauer hilfreich zur SeiteWir stehen Ihnen in Ihrer Trauer hilfreich zur Seite

B e s t a t t u n g s i n s t i t u t 
SCHILDER JÜRGEN

Tag & Nacht Privat: Heinrich-Zille-Str. 8 · Tel. 03 58 76 / 4 00 93

 03 58 76 -13 89 38 

02627 WEISSENBERG - Kirchgasse 1
Betreuung durch Frau Andrea Ritter

Hilfe in schweren Stunden

Passende Beisetzungsform finden Anzeige

Empfehlenswert ist es, zu Lebzeiten festzulegen, ob später eine 
Körperbestattung oder eine Einäscherung erfolgen soll, damit 
den Angehörigen diese Entscheidung in der Zeit der Trauer ab-
genommen wird. Die Körperbestattung ist zumeist teurer wegen 
massiverer Särge und höherer Grabkosten. Außerdem gibt es 
hierbei weniger Möglichkeiten für die Art der Beisetzung, wie 
sie viele Städte und Gemeinden bei Urnengräbern anbieten. Die 
Urnenbestattung als Folge der Feuerbestattung ist die häufigs-
te der Bestattungsarten. Ein Grund sind auch die alternativen 
Möglichkeiten, die Urne beizusetzen.
Bei vielen neuen Bestattungsarten handelt es sich um soge-
nannte pflegefreie Gräber. Hier ist keine gärtnerische Pflege 
durch die Angehörigen erforderlich. Die Kosten sind bereits in 
der Friedhofgebühr enthalten. Ob gekennzeichnetes oder ano-
nymes Grab - beides ist bei der Urnenbestattung möglich.
Die Deutsche Friedhofsgesellschaft (www.deutschefriedhofsge-
sellschaft.de) klärt über Varianten der Urnenbeisetzung auf.
 spp-o

Wie kann ich Ihnen helfen?

0170 2956922
Fax: 03535 489-233 | falko.drechsel@wittich-herzberg.de 

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Falko Drechsel

Ihr Medienberater vor Ort

Ich bin für Sie da...

Gesundheit geht vor…    Reichtum   


